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Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

24/01 Strafgesetzbuch

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §116 Abs1;

StGB §164 Abs1 Z2;

VwRallg;

Rechtssatz

Die AbgBeh verstößt gegen die Bindungswirkung strafgerichtlicher Entscheidungen, wenn sie im Gegensatz zum

Urteilsspruch, in dem der Abgabep ichtige wegen der Vermittlung des Verkaufes inkriminierter Ware schuldig erkannt

wurde, ein Eigengeschäft des Abgabepflichtigen annimmt.

Schlagworte

Individuelle Normen und Parteienrechte Bindung der Verwaltungsbehörden an gerichtliche Entscheidungen
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